Sechstes Gesetz

zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung
Erster Abschnitt

Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113/114) wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 3 Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

2. § 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 2. Halbsatz und Satz 2 werden gestrichen; 

b) in Satz 2 (neu) werden nach den Worten „Beamter auf Zeit“ die Worte „(hauptamtlicher Bürgermeister)“ eingefügt;

c) in Satz 4 werden die Worte „in erfüllenden Gemeinden,“ gestrichen.
3. § 45 a Abs. 6 Ziffer 3 erhält folgende Fassung:

„3. Benennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen; bei Doppelbenennungen entscheidet der Gemeinderat im Benehmen mit dem Ortschaftsrat,“

4. § 46 wird wie folgt geändert:

a)  In Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz eingefügt:

    „Eine Verwaltungsgemeinschaft muss dauerhaft mindestens 5 000 Einwohner haben.“ 
 b) Nach Abs. 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

„Hat die Einwohnerzahl einer Verwaltungsgemeinschaft in drei aufeinander folgenden Jahren am Stichtag 31. Dezember nach der amtlichen Einwohnerstatistik des Landesamtes für Statistik weniger als 5 000 Einwohner betragen, so müssen die Mitgliedsgemeinden dieser Verwaltungsgemeinschaft bis zum Ende des zweiten auf den letzten Stichtag folgenden Jahres eine Strukturänderung, grundsätzlich die Bildung einer Landgemeinde, beschließen und bei dem für Kommunalrecht zuständigen Ministerium beantragen. Wird in dem genannten Zeitraum kein Antrag nach Satz 1 gestellt, erfolgt eine Zuordnung durch den Gesetzgeber.“ 
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

5. § 51 Abs. 1 Satz 4 wird gestrichen.
Zweiter Abschnitt

Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 
§ 1

Übergangsbestimmungen 

(1) Bereits zugelassene Ausnahmen zur Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters nach § 28 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz ThürKO in der bis zum Inkrafttreten geltenden Fassung bleiben bis zum Ende der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits laufenden Amtszeit des Bürgermeisters wirksam. Ist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in einem Verfahren zur Wahl des Bürgermeisters der Wahltermin bereits festgesetzt, gilt die zugelassene Ausnahme bis zum Ende der Amtszeit des neu gewählten Bürgermeisters. 

(2) Bis zur gesetzlichen Neugliederung der erfüllenden Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern behalten deren bestehenden Vereinbarungen nach § 51 ihre Gültigkeit. § 46 Abs. 3 gilt entsprechend. Der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde ist auch dann kraft Amtes bis zur gesetzlichen Neugliederung ehrenamtlicher Gemeinschaftsvorsitzender, wenn er ehrenamtlich tätig ist. 
§ 2
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 3

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

